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n.139j6der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

Nr.6 "t":f1IJ 

1994 -06- O! ANFRAGE· 

der Abgeordneten Petrovic, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend ein Bundesgesetz über die Verweigerung der Beteiligung an Tierversuchen aus 
Gewissensgründen 

Italien hat am 12. Oktober 1993 im Gesetz Nr. 413 Vorschriften über die Verweigerung der 

Beteiligung an Tierversuchen aus Gewissensgründen herausgegeben. Da sich immer mehr 

Ärzte, Forscher und MitarbeiterInnen im Gesundheitsdienst gegen die Gewalt an Lebewesen 

aussprechen und in einen Gewissenskonflikt geraten, wenn sie zu Tierversuchen angehalten 

werden, hat man in Italien die Möglichkeit geschaffen, die Teilnahme an Tierversuchen zu 

verweigern. Danach können diese Menschen nicht· gezwungen werden, direkt an 

Handlungen und Eingriffen teilzunehmen, die speziell mit Tierversuchen in Verbindung 

stehen. Auch darf niemandem aus dieser Verweigerung ein Nachteil erwachsen. Personen, 

die die Teilnahme an Tierversuchen verweigern, haben das Recht, sich im Rahmen der 

bestehenden (staatlichen und privaten) Organisation versetzen zu lassen, um andere 

Tätigkeiten mit derselben Qualifikation und Abgeltung auszuführen. An den Universitäten 

wird die Teilnahme an Laborversuchen, in denen die Durchführung von Tierversuchen 

vorgesehen ist, freigestellt. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 

ANFRAGE: 

1. Wären Sie bereit, auch in Österreich eine ähnliche Gesetzesgrundlage zu schaffen, die 
die Verweigerung der Beteiligung an Tierversuchen aus Gewissensgründen ermöglicht, 
wobei sichergestellt wird, daß aus dieser Verweigerung keine Nachteile in der 
Berufslautbahn von ÄrztInnen, ForscherInnen und wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
erwachsen? 

2. Wären Sie bereit im Sinne eines internationalen Gleichschrittes eine Vorlage für ein 
solches Gesetz in Ihr Arbeitsprogramm für die nächsten· Jahre aufzunehmen? 

3. Ist es derzeit in Österreich im universitären und wissenschaftlichen Bereich möglich, sich 
Arbeitsaufträgen zu widersetzen, die Tierversuche zum Gegenstand haben? 
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